
Satzung der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg über die Immatrikulation, Rückmeldung, 

Beurlaubung und Exmatrikulation 
Vom 28. November 2006 

 
geändert durch Satzungen vom 
30. Juli 2010 
3. Februar 2012 
 
Aufgrund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Art. 51 BayHSchG erlässt die Universi-
tät Erlangen-Nürnberg folgende Satzung: 
 

I. Allgemeines 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

Diese Satzung regelt das Verfahren der Immatrikulation, der Rückmeldung, der Beurlaubung 
und der Exmatrikulation der Studierenden und der Gaststudierenden und die dabei einzuhal-
tenden Fristen sowie weitere in Art. 51 Satz 3 BayHSchG genannte Fälle. 
 

§ 2 
Immatrikulationsverpflichtung 

(1) Studierende und Gaststudierende bedürfen vor der Aufnahme ihres Studiums an der Uni-
versität Erlangen-Nürnberg der Immatrikulation (Art. 42 Abs. 2 Satz 1 BayHSchG). 
 
(2) 1Studierender oder Studierende ist, wer für ein Studium immatrikuliert ist. 2Gaststudie-
render oder Gaststudierende ist, wer zum Besuch einzelner Lehrveranstaltungen eines Se-
mesters immatrikuliert ist (Art. 42 Abs. 2 Sätze 2 und 3 BayHSchG). 
 
(3) Die gleichzeitige Immatrikulation an der Universität Erlangen-Nürnberg als Studierender 
oder Studierende und als Gaststudierender oder Gaststudierende ist ausgeschlossen. 
 
(4) Wem als Schüler oder Schülerin gemäß Art. 42 Abs. 3 BayHSchG die Teilnahme an 
Lehrveranstaltungen sowie die Ablegung von Studien- und Prüfungsleistungen gestattet ist, 
wird dafür als Gaststudierender oder Gaststudierende immatrikuliert. 
 

II. Bestimmungen für Studierende 
 

1. Immatrikulation 
 

§ 3 
Immatrikulation 

(1) 1Die Immatrikulation als Studierender oder Studierende geschieht auf Antrag in dem in 
den §§ 4 und 5 geregelten Verfahren. 2Die Immatrikulation wird grundsätzlich nur für einen 
Studiengang ausgesprochen. 3Die Immatrikulation zum Zwecke der Promotion ist zulässig. 
 
(2) Der Studiengang wird durch das Studienfach bzw. die Studienfächer und die Abschluss-
prüfung aufgrund einer an der Universität Erlangen-Nürnberg geltenden Prüfungsordnung 
bestimmt. 
 
(3) 1Die Immatrikulation in zwei oder mehreren zulassungsbeschränkten Studiengängen ist 
nur zulässig, wenn ein besonderes berufliches, wissenschaftliches oder künstlerisches Inte-
resse am gleichzeitigem Studium in den zulassungsbeschränkten Studiengängen besteht 
(Art. 42 Abs. 2 Satz 4 BayHSchG). 2Im Übrigen ist die Immatrikulation in zwei oder mehreren 
Studiengängen zulässig, wenn der Studierende oder die Studierende in der Lage ist, in den 
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verschiedenen Studiengängen ordnungsgemäß zu studieren. 3Das Vorliegen der Vorraus-
setzungen nach den Sätzen 1 und 2 muss von den für die Studiengänge zuständigen Stu-
diendekanen bestätigt sein. 
 
(4) 1Die Immatrikulation an mehreren Hochschulen ist zulässig, soweit Prüfungsordnungen 
dies regeln und unterschiedliche Teile des Studiums von den beteiligten Hochschulen ange-
boten werden. 2Die gleichzeitige Immatrikulation an mehreren Hochschulen für den gleichen 
Studiengang ist in der Regel ausgeschlossen. 3Im Übrigen gilt Absatz 3 entsprechend. 
 
(5) 1Deutsche und ihnen rechtlich gleichgestellte Personen werden immatrikuliert, wenn sie 
die für das gewählte Studium erforderliche Qualifikation nachweisen (Art. 43, 44 BayHSchG) 
und keine Immatrikulationshindernisse (Art. 46 BayHSchG, § 6 Abs. 3) vorliegen. 
2Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union sind Deutschen 
gleichgestellt, wenn die für das Studium erforderlichen Sprachkenntnisse nachgewiesen 
werden. 
 
(6) Andere Personen als die in Absatz 5 genannten können unter den Voraussetzungen 
nach Absatz 5 immatrikuliert werden. 
 
(7) 1Die Immatrikulation begründet die Mitgliedschaft zur Universität Erlangen-Nürnberg und 
zu der Fakultät, der die Durchführung des Studiengangs obliegt. 2Wer an mehreren Fakultä-
ten studiert, bestimmt bei der Immatrikulation die Fakultät, in der die Mitgliedschaftsrechte 
wahrgenommen werden (Art. 27 Abs. 2 Satz 2 BayHSchG); eine Änderung der Bestimmung 
ist bei der Rückmeldung zulässig. 
 

§ 4 
Immatrikulationsantrag 

(1) 1Der Antrag auf Immatrikulation ist innerhalb der Fristen gemäß den Absätzen 2 und 3 in 
der Studentenkanzlei der Universität unter Verwendung des von ihr bestimmten Vordrucks 
zu stellen. 2Dazu haben die Studienbewerber und -bewerberinnen grundsätzlich persönlich in 
der Studentenkanzlei zu erscheinen. 
 
(2) Die Antragsfrist wird vom Präsidenten festgesetzt und spätestens zu Beginn der allge-
meinen Vorlesungszeit des vorangehenden Semesters ortsüblich bekannt gemacht. 
 
(3) 1Geht der Immatrikulation ein Vorverfahren voraus, so wird die Antragsfrist im Zulas-
sungsbescheid bestimmt. 2Vorverfahren gibt es unter anderem in zulassungsbeschränkten 
Studiengängen, in Studiengängen mit Voranmeldefristen, in Eignungsfeststellungsverfahren 
und im Zulassungsverfahren für ausländische Studierende. 
 
(4) Soweit kein Vorverfahren nach Absatz 3 stattfindet, kann die Antragsfrist auf Antrag ver-
längert werden. 
 
(5) Zur Immatrikulation sind folgende Unterlagen vorzulegen beziehungsweise Nachweise zu 
erbringen: 
1. der ausgefüllte Antrag mit den Angaben zur Person und den Erklärungen zu Art. 46 

Satz 1 Nrn. 2 und 3 BayHSchG sowie ein Passbild neueren Datums; 
2. ein gültiger Personalausweis, ersatzweise ein Reisepass zusammen mit einer Meldebe-

scheinigung des Einwohnermeldeamtes zum Nachweis des Wohnsitzes, bei Ausländern 
zusätzlich eine Aufenthaltserlaubnis, aus der die Berechtigung zum Studium an der 
Universität Erlangen-Nürnberg hervorgeht; 

3. der Nachweis der Hochschulreife für den beantragten Studiengang gemäß Art. 43 
BayHSchG im Original; 

4. der Nachweis der studentischen Krankenversicherung gemäß der Studentenkranken-
versicherungs-Meldeverordnung (SKV-MV) in der jeweils geltenden Fassung; 

5. der Nachweis über die Zahlung der zur Immatrikulation fälligen Gebühren und Beiträge 
gemäß Art. 95 BayHSchG (Studentenwerksbeitrag) und gemäß Art. 71 BayHSchG 
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(Studienbeitrag); die Studentenkanzlei stellt die Höhe der fälligen Gebühren und Beiträ-
ge förmlich fest; der festgesetzte Gesamtbetrag ist in einer Summe im Wege der Über-
weisung oder Einzahlung auf ein von der Universität Erlangen-Nürnberg bestimmtes 
Konto zu entrichten; 

6. der Bescheid über die Zulassung zum Studium an der Universität Erlangen-Nürnberg, 
wenn für den Studiengang ein Vorverfahren der Immatrikulation gemäß Absatz 3 vo-
rausgeht; 

7. der Nachweis der bestandenen Eignungsprüfung für die Immatrikulation in den Studien-
fächern Sport, Kunsterziehung oder Musik (Art. 44 Abs. 2 und 3 BayHSchG); 

8. der Nachweis des Hochschulabschlusses oder eines vergleichbaren Abschlusses als 
Zugangsvoraussetzung zu einem Masterstudium (Art. 43 Abs. 5 Satz 1 BayHSchG); 

9. der Nachweis der studiengangspezifischen Eignung zur Aufnahme in ein Masterstudium 
gemäß der jeweiligen Prüfungsordnung (Art. 43 Abs. 5 Satz 2 BayHSchG); 

10. der Nachweis der Qualifikation für ein Zusatz-, Ergänzungs- und Aufbaustudium sowie 
für eine studienbegleitende Zusatzausbildung nach den Erfordernissen des jeweiligen 
Studiums (Art. 43 Abs. 5 Satz 4 und 5 BayHSchG); 

11. die entsprechenden Nachweise des jeweiligen grundständigen Studiengangs für die 
Immatrikulation in Modulstudien (Art. 43 Abs. 9 BayHSchG); 

12. der Nachweis der Qualifikation für ein weiterbildendes Studium (Art. 43 Abs. 6 
BayHSchG); 

13. der Praktikumsnachweis des Praktikantenamts für die Immatrikulation in einen Studien-
gang, in dem die Ableistung eines Praktikums vor Studienbeginn gemäß Art. 43 Abs. 4 
BayHSchG vorgeschrieben ist; 

14. der Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache bei Bewerbern und 
Bewerberinnen, die Deutsch nicht als Muttersprache sprechen, über die Deutsche 
Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH), in der Regel auf dem Niveau DSH-2, 
soweit nichts anderes bestimmt ist, oder eine vergleichbare anerkannte Sprachprüfung; 

15. beim Hochschulwechsel der Nachweis der Exmatrikulation in der Regel durch Vorlage 
einer Studienverlaufsbescheinigung der zuletzt besuchten Hochschule und des Exmat-
rikulationsbescheid; der Nachweis der Exmatrikulation entfällt, soweit die zusätzliche 
Immatrikulation nach § 3 Abs. 3 beantragt wird; 

16. Zeugnisse über bereits im Rahmen eines Hochschulstudiums abgelegte Prüfungen im 
Original; 

17. Nachweise über die Anrechnung und Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistun-
gen sowie Studienzeiten im Falle eines Fachwechsels zur Immatrikulation im höheren 
Semester; 

18. Nachweis des Bestehens der Abschlussprüfung, wenn die Immatrikulation oder die 
Fortsetzung der Immatrikulation beantragt wird, um gemäß Art. 49 Abs. 3 Satz 1 
BayHSchG 
a) im Rahmen entsprechender prüfungsrechtlicher Regelungen die Prüfung zur Noten-

verbesserung zu wiederholen oder 
b) eine weitere Studienrichtung oder einen weiteren Studienschwerpunkt zu studieren 

oder 
c) zu promovieren; 

 im Falle des Buchstaben c) ist die Bestätigung des Betreuers oder der Betreuerin über 
das an der Universität Erlangen-Nürnberg laufenden Promotionsvorhaben oder die Auf-
nahme in ein Graduiertenkolleg beziehungsweise eine Graduiertenschule beizufügen. 

 
(6) Bei Anträgen auf Immatrikulation in mehreren Studiengängen, auf Hinzunahme eines 
weiteren Studiengangs oder auf Immatrikulation an mehreren Hochschulen kann die Univer-
sität weitere geeignete Nachweise verlangen. 
 
(7) Bestehen Anhaltspunkte, dass der Bewerber oder die Bewerberin an einer Krankheit lei-
det, die die Gesundheit der anderen Studierenden ernstlich gefährdet oder den ordnungs-
gemäßen Studienbetrieb ernstlich beeinträchtigen würde, kann die Universität die Vorlage 
eines Zeugnisses des Gesundheitsamtes verlangen. 
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§ 5 
Vornahme der Immatrikulation 

(1) Liegen nach Prüfung des Immatrikulationsantrags keine Hinderungsgründe vor, nimmt 
die Studentenkanzlei die Immatrikulation vor. 
 
(2) Die Immatrikulation ist zu versagen, wenn ein Immatrikulationshindernis nach § 46 
BayHSchG vorliegt. 
 
(3) Die Immatrikulation kann versagt werden, wenn  
1. Form und Frist des Immatrikulationsantrages nicht beachtet sind oder nach § 4 nötige 

Angaben und Nachweise fehlen und der Bewerber oder die Bewerberin auf die Folgen 
einer unterlassenen oder verspäteten Mitwirkung hingewiesen worden ist; 

2. ausreichende Kenntnisse der Deutschen Sprache nicht nachgewiesen sind; 
3. die zur Aufnahme des Studiums im gewünschten Semester von einem geordneten Stu-

dienablauf her vorgesehene Vor- oder Zwischenprüfung, Abschnittsprüfung oder Grund-
lagen- und Orientierungsprüfung nicht nachgewiesen wird; 

4. die Regelstudienzeit bereits um mindestens zwei Semester überschritten ist; 
5. der Bewerber oder die Bewerberin an einer Krankheit leidet, die die Gesundheit der an-

deren Studierenden ernstlich gefährdet oder den ordnungsgemäßen Studienbetrieb 
ernstlich beeinträchtigen würde oder der Bewerber oder die Bewerberin der Aufforderung 
nach § 4 Abs. 7 nicht nachgekommen ist; 

6. ein dem Studienwunsch entsprechendes Studienangebot nicht vorhanden ist; 
7. für den Studienbewerber oder die -bewerberin ein Betreuer gemäß § 1896 Abs. 1 BGB 

bestellt ist; 
8. der Studienbewerber oder die -bewerberin wegen einer vorsätzlich begangenen Straftat 

mit einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr rechtskräftig bestraft ist, die Strafe 
noch der unbeschränkten Auskunft unterliegt und wenn nach Art der begangenen Straftat 
eine Gefährdung oder Störung des Studienbetriebs zu besorgen ist. 

 
(4) Im Falle des Art. 47 BayHSchG ist die Immatrikulation befristet. 
 
(5) 1Die Immatrikulation kann mit einer Befristung, Bedingung oder Auflage verbunden oder 

unter dem Vorbehalt des Widerrufs ausgesprochen werden, insbesondere wenn 
1. sich Studierende nur befristet an der Universität Erlangen-Nürnberg, insbesondere im 

Rahmen zeitlich begrenzter Studien- oder Austauschprogramme aufhalten wollen oder 
2. ausländische Promovenden die Voraussetzungen nach § 4 Abs. 5 Nrn. 13 oder 17 noch 

nicht erfüllen oder 
3. der Antrag auf Immatrikulation sonst abgelehnt werden müsste. 
2Die Befristung soll zwei Semester nicht überschreiten. 
 
(6) Ein ablehnender Bescheid ist schriftlich zu begründen und mit einer Rechtbehelfsbeleh-
rung zu versehen. 

§ 6 
Mitwirkungspflicht 

Die Studierenden sind verpflichtet, der Studentenkanzlei unverzüglich die Änderung des 
Namens oder der Anschrift sowie den Verlust des Studierendenausweises anzuzeigen. 
 

§ 7 
Wechsel des Studiengangs; Tausch 

(1) Der Wechsel des Studiengangs oder des Studienfaches, die Hinzunahme eines Studien-
gangs oder eines Studienfaches kann innerhalb der Antragsfrist zur Immatrikulation bean-
tragt werden; soweit ein Vorverfahren besteht, sind die dafür geltenden Fristen zu beachten. 
 
(2) 1Der Antrag auf Zustimmung zum Tausch des Studienplatzes in einem zulassungsbe-
schränkten Studiengang muss so rechtzeitig bei der Zulassungsstelle gestellt werden, dass 
der Tausch bis zum allgemeinen Vorlesungsbeginn vollzogen ist. 2Die Universität stimmt 
einen Tausch zu, wenn der Tauschpartner oder die Tauschpartnerin an der anderen deut-
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schen Universität endgültig zugelassen und für dasselbe Fachsemester eingeschrieben ist 
und beide Studierende im Wesentlichen die gleichen Studien- und Prüfungsleistungen 
nachweisen; ist der Regeltermin zur Ablegung einer Prüfung gemäß Art. 61 Abs. 3 Satz 2 Nr. 
5 BayHSchG verstrichen, ist der Tausch ausgeschlossen. 
 

2. Rückmeldung und Beurlaubung 
 

§ 8 
Rückmeldung 

(1) Die Studierenden haben sich am Ende eines jeden Semesters form- und fristgerecht zum 
Weiterstudium anzumelden (Rückmeldung). 
 
(2) Form und Frist der Rückmeldung werden von der Universität festgesetzt und spätestens 
zu Beginn der allgemeinen Vorlesungszeit des vorangehenden Semesters ortsüblich be-
kannt gemacht. 
 
(3) Die Rückmeldung ist vollzogen mit der fristgerechten Zahlung der aus Anlass der Rück-
meldung fälligen Gebühren und Beiträge; § 4 Abs. 5 Nr. 5 gilt entsprechend. 
 
(4) Nach der Rückmeldung stehen den Studierenden die Immatrikulationsunterlagen online 
zur Verfügung. 

§ 9 
Beurlaubung 

(1) 1Studierende können auf Antrag aus wichtigem Grund von der Verpflichtung zu einem 
ordnungsgemäßen Studium an der Universität Erlangen-Nürnberg befreit werden (Beurlau-
bung). 2Die Zeit der Beurlaubung soll gemäß Art. 48 Abs. 2 Satz 2 BayHSchG in der Regel 
zwei Semester nicht überschreiten. 3Zeiten der Inanspruchnahme von Schutzfristen nach 
dem Mutterschutzgesetz und der Elternzeit gemäß Art. 48 Abs. 4 BayHSchG sind auf die 
Beurlaubungszeit nach Satz 2 nicht anzurechnen. 
 

(2) 1Der Antrag auf Beurlaubung nach Absatz 1 Satz 2 soll, soweit nicht besondere Gründe 
von vornherein für eine Beurlaubung von zwei Semestern vorliegen, zunächst auf ein Se-
mester beschränkt werden. 2Die Gründe für die Beurlaubung sind schriftlich darzulegen. 
3Eine Beurlaubung über zwei Semester hinaus setzt das Vorliegen besonderer Umstände 
voraus, die eine längere Beurlaubung erfordern; entsprechendes gilt für einen weiteren Beur-
laubungsantrag, wenn bereits eine Beurlaubung für zwei Semester gewährt war. 
 
(3) In geeigneten Fällen kann die Universität auf Antrag statt einer Beurlaubung eine Unter-
brechung des Studiums gestatten und die Exmatrikulation mit der Zusicherung der erneuten 
Immatrikulation nach Ablauf einer bestimmten Zeit verbinden. 
 
(4) 1Eine Beurlaubung im ersten Fachsemester und im Studium zum Zwecke der Promotion 
ist ausgeschlossen. 2Gleiches gilt für eine rückwirkende Beurlaubung für bereits abgeschlos-
sene Semester. 3Ausgenommen von Satz 1 sind die Fälle nach Absatz 1 Satz 3 und bei ei-
nem Studium, das im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung durchgeführt wird. 
 
(5) 1Über den Antrag auf Beurlaubung wird schriftlich entschieden. 2Wird dem Antrag statt-
gegeben, so wird die Beurlaubung in den Immatrikulationsbescheinigungen ausgewiesen. 
3Im Falle einer ablehnenden Entscheidung gilt § 5 Abs. 6 entsprechend. 
 
(6) Beurlaubungssemester zählen immatrikulationsrechtlich unbeschadet etwaiger prüfungs-
rechtlicher Regelungen über die Anerkennung und Anrechnung von Studien- und Prüfungs-
leistungen nicht als Fachsemester. 
 
(7) 1Während der Beurlaubung können an der Universität Erlangen-Nürnberg Studien- und 
Prüfungsleistungen nicht erbracht werden; Wiederholungsprüfungen sind ausgenommen 
(Art. 48 Abs. 3 BayHSchG). 2Die prüfungsrechtliche Verpflichtung zur Ablegung von Wieder-
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holungsprüfungen bleibt unberührt. 3Satz 1 Halbsatz 1 gilt nicht in den Fällen von Absatz 1 
Satz 3. 

§ 10 
Beurlaubungsgründe 

(1) 1Ob wichtige Gründe im Sinne von Art. 48 Abs. 2 Satz 1 BayHSchG vorliegen, ist unter 
Anlegung eines strengen Maßstabs festzustellen. 2Wichtige Gründe sind insbesondere 
1. eine ärztlich bescheinigte Erkrankung, wenn sie ein ordnungsgemäßes Studium in dem 

betreffenden Semester verhindert; 
2. das Studium an einer Hochschule im Ausland oder ein Aufenthalt im Ausland als Fremd-

sprachenassistent (assistent teacher); 
3. in Prüfungs- und Studienordnungen vorgeschriebene Praktika außerhalb der Hochschule, 

die erhebliche Teile der Vorlesungszeit beanspruchen; das Vorliegen dieser Vorausset-
zungen muss das Prüfungsamt oder das Praktikantenamt bestätigt haben. 

3Finanzielle und wirtschaftliche Gesichtspunkte sind grundsätzlich keine wichtigen Gründe im 
Sinne von Art. 48 Abs. 2 Satz 1 BayHSchG. 
 
(2) Die Gründe, die zur Beurlaubung führen sollen, sind im Antrag schriftlich darzulegen. 
 
(3) Die Umstände, die die Anspruchnahme von Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz 
oder von Elternzeit gemäß Art. 48 Abs. 4 BayHSchG begründen, sind durch geeignete Un-
terlagen zu belegen. 
 

3. Exmatrikulation 
 

§ 11 
Exmatrikulationsgründe 

(1) Studierende sind zum Ende des Semesters exmatrikuliert, in dem sie die Abschlussprü-
fung bestanden haben (Art. 49 Abs. 1 BayHSchG). 
 
(2) Studierende sind zu exmatrikulieren, wenn sie dies beantragen (Art.49 Abs. 2 Nr. 1 
BayHSchG). 
 
(3) Studierende sind ohne Antrag zu exmatrikulieren, wenn die Voraussetzungen nach Art. 
49 Abs. 2 Nrn. 2 bis 5 BayHSchG vorliegen. 
 
(4) Studierende sollen exmatrikuliert werden, wenn die Voraussetzungen nach Art. 49 Abs. 3 
Satz 1 BayHSchG nicht mehr vorliegen, in den Fällen nach Art. 49 Abs. 3 Satz 1 Nrn. 2 und 
3 BayHSchG spätestens nach drei Jahren. 
 
(5) § 5 Abs. 6 gilt entsprechend. 
 

§ 12 
Exmatrikulation auf Antrag 

(1) 1Die Exmatrikulation kann zum Ende des Semesters, frühestens mit Wirkung vom Tag der 
Antragstellung auf dem dafür vorgesehenen Formblatt beantragt werden. 2Mit dem Antrag 
ist, soweit die Exmatrikulation nicht erst zum Ende des Semesters wirksam werden soll, der 
Studierendenausweis vorzulegen. 
 
(2) Die Exmatrikulation wird frühestens zum Tag der Antragstellung, im Übrigen zum Ende 
des Semesters, ausgesprochen. 
 

III. Bestimmungen für Gaststudierende 
 

§ 13 
Immatrikulationsantrag 

(1) 1Bewerber, die nur einzelne Unterrichtsveranstaltungen an der Universität Erlangen-
Nürnberg besuchen wollen, werden auf Antrag als Gaststudierende immatrikuliert. 2Der An-
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trag auf Immatrikulation ist innerhalb der Antragsfrist unter Verwendung der dafür bestimm-
ten Vordrucke zu stellen. 3Die Antragsfrist liegt zu Beginn der Vorlesungszeit. 4§ 4 Abs. 2 gilt 
entsprechend. 
 
(2) 1Im Immatrikulationsantrag sind die einzelnen Unterrichtsveranstaltungen anzugeben. 
2Mit dem Antrag sind folgende Unterlagen vorzulegen oder einzureichen: 
1. Die Unterlagen gemäß § 4 Abs. 5 Nrn. 1, 2 und 13 sowie 
2. der Nachweis der Qualifikation gemäß Art. 50 Abs. 2 BayHSchG in Verbindung mit § 59 

der Verordnung über die Qualifikation für ein Studium an den Hochschulen des Freistaats 
Bayern und den staatlich anerkannten nichtstaatlichen Hochschulen (QualV) im Original 
oder in amtlich beglaubigter Ablichtung; 

3. der Nachweis über die Zahlung der Gebühr gemäß § 15. 
 

§ 14 
Immatrikulation 

(1) 1Die Immatrikulation als Gaststudierender ist nur insoweit möglich, als dadurch das Stu-
dium der Studierenden nicht beeinträchtigt wird. 2In zulassungsbeschränkten Studiengängen 
ist sie nur für solche Lehrveranstaltungen zulässig, in denen keine Laborplätze oder feste 
Arbeitsplätze benötigt werden. 3Sie ist ausgeschlossen für Unterrichtsveranstaltungen der 
Studiengänge Medizin, Molekulare Medizin und Zahnmedizin, soweit nicht einzelne Veran-
staltungen ausdrücklich im Rahmen eines Studiums generale oder zum Seniorenstudium 
zugelassen sind. 4Gaststudierende sind nicht berechtigt, an Prüfungen teilzunehmen. 5Satz 4 
gilt nicht für Studierende anderer Hochschulen, die aufgrund einer Rechtsvorschrift oder ei-
ner Vereinbarung zwischen den Hochschulen als Gaststudierende zum Studium von Teilen 
ihres Studiums an der Universität eingeschrieben werden, und für hochbegabte Schüler und 
Schülerinnen (Art. 42 Abs. 3 BayHSchG) nach § 59 QualV. 
 
(2) 1Die Immatrikulation als Gaststudierender oder Gaststudierende geschieht durch Aus-
händigung einer Bestätigung. 2Sie endet mit Ablauf des Semesters, für das sie ausgespro-
chen ist.  
 
(3) Gaststudierende werden nicht Mitglied der Universität Erlangen-Nürnberg. 
 
(4) 1Die Immatrikulation kann nach den in Art. 50 Nrn. 1 und 3 BayHSchG genannten Be-
stimmungen versagt werden. 2§ 5 Abs. 6 gilt entsprechend. 
 

§ 15 
Gebührenhöhe 

1Die Gebühr für das Studium von Gaststudierenden bemisst sich nach der Gesamtzahl der 
Semesterwochenstunden der Unterrichtsveranstaltungen, für deren Besuch die Immatrikula-
tion beantragt wird. 2Sie beträgt 100 € pro Semester und erhöht sich auf 200 € pro Semester, 
wenn die Immatrikulation für den Besuch von Unterrichtsveranstaltungen mit insgesamt fünf 
bis acht SWS, und auf 300 € pro Semester, wenn die Immatrikulation für den Besuch von 
Unterrichtsveranstaltungen mit insgesamt mehr als acht SWS beantragt wird. 
 

IV. In-Kraft-Treten 
 

§ 16 
1Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 2Zugleich tritt die Immatri-
kulations-, Rückmelde- und Exmatrikulationssatzung der Universität Erlangen-Nürnberg vom 
22. Januar 1992 (KWMBl II S. 179) außer Kraft. 


